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haben und damıt Ee1IN! CISCHC Verantwortung Lragen bereıts spürbar
mehr un mehr VOL äahnlichen Problemen die Ordensgenossenschaften:
nıcht DUr bezüglich ihrer Personalsorgen, sondern uch bezüglich ıhres
Sozlalprestiges VOLr Kırche un!: Offentlichkeit. Söie wirken überbeansprucht,

und überfordert. Ihre Pflichtgebundenheit und ((( emeinschafts-
verantwortiun I Schwache un Zaudernde uUuNseTeTr Mädchen-
jugend vielleicht abschrecken, zumal der Anreiz Schusses Romantik
ıer wegfällt Viele Eltern bedeuten zusätzlich Hindernis für das
Sozlalengagement ıhrer Kinder, denen SIC heber e1in bequemeres und unbe-
schwerteres Dasein zudenken. Hier sıind letztlich alle arum befragt,
ob noch das VWort Christi gelten lassen „Wer sC1IMN Leben behalten
der wırd verlieren, und wWEer sSCc1iHh Leben dareingibt meıinetwillen,
der wırd finden !“ 39.)

Pastoralfragen
Zur rage der „poenıntenhae o  signa des 1240 $  L  CL Bei der Redaktion wurde

angefragt, was unteren „poemtentlae .  sSıgna , be1 deren Vorhandensein kirchliches
Begräbnis gewährt werden kann, des näheren ZU verstehen ©L1,

Das kirchliche gräbniıs ist hrendienst, den die 1IT5C. ihren verstorbenen
Gliedern erweıst, und zugleich Sakramentale, durch das S16 ıhnen mıt ihrem für-
bittenden Gebet beisteht Personen, die sich Lebzeıten schwer die Gesetze
Gottes oder der Kıirche VeETSANSCH en und aoahne Zeichen der Reue gestorben SIN  d
wird das chliche Begräbnis verwe1gert Diese erweigerung zahlt den allgemeinen
Vindikativ- (Sühne- oder Vergeltungs-) Strafen, die alle Gläubigen, Kleriker Laıen,
treffen k:  onNnnen  .. (vgl Ca.  5 22091 5 Der Zweck der Vindikativstrafen hegt erstier
Linie der Sühne für das begangene elikt und der Wiederherstellung der SC
törten Ordnung; S16 treffen mehr die Tat als den 'Täter und unterscheiden S1C. aupt-
sächlich dadurch VO.  5 den Zensuren, die VOrLFr allem die Besserung des Delinquenten ZUI0

Ziele haben Die Verweigerung des Begräbnisses bedeutet nıcht Urteil der 1ITC.
über das Jense1ı1tlige Los des Verstorbenen, darüber, ob VOL dem allwıssenden Gott,
der auch 1€ i1DNDeIc Umkehr und unsiıchtbare Reue sicht und wertet, bestehen konnte
oder nıcht Die 1ITC. kann über äußere, siıchtbare orgänge urteilen Bei nıiıcht
WCNHISCH Menschen unNnserTrTeTr Tage finden hıer C106 merkwürdige ONsequenz
Im Leben kümmern s1e S1C.  h WEN15 oder S nıcht die 1I5C. und ihre Vorschriften;:
ach dem Tode aber SOo. ıhnen der Vertreter dieser Kirche das feierliche letzte Geleite
geben und Grabe womöglich och „ehrenden Nachruf“ halten Muß die
IT5C. diesem Ansinnen De1ilnNn as'  2 beschuldigt S16 der Intoleranz und Ver-
ständnislosigkeit für die heutige eıt

Can 1240 zahlt sechs Gruppen VO.  S Personen auf. die be1ı Vorhandensein der
notwendigen Voraussetzungen des kirchlichen Begräbnisses verlustig gehen.
Am ehesten kommen Betracht Apostaten, zurechnungsfähige Selbstmörder, An-
hänger der Leichenverbrennung und andere öffentLliche und offenkundige Sünder
(ahı P6008t01'68 publıcı manıfesti) Zu den letzteren zäahlen VOLFr allem auch Katho-
liken, die öffentlich Konkubinat oder kirchlich nıcht geordneten Ehe
(bloße Zıivilehe, ungültige Mischehe) leben Bel dem 1IHNINer mehr überhandnehmenden



116 Pastoralfragen

hewiırTwarr unNnserer Tage ist begreiflich, daß gerade ungeordnete Eheverhälfnisse
oft 71  In Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses Anlaß geben. Zu den fenthlchen
Sündern 1mMm S  iınne des 7zıt1erten Kanons werden gewöhnlich auch diejenigen gerechnet,
VO.  S denen öffenthlıch bekannt ıst, daß S1e se1ıt längerer eıt die Ostersakramente nıcht
empfangen haben on das Wiener Provinzilalkonzil (1858) hatte bestimmt, daß
das chliıche Begräbnis denen Zz.u verweigern sel, „de quibus publice CONSsStTetl, quod
1O.  b susceperınt semel ın Sacramenta Confessionis et. Communlionıis et absque
ullo contritionis S1ZN0 obierint“ (Tit. 1  ’ CaD. XIV, 133) Da S1C. be1ı den heutigen
Verhältnissen die Erfüllung der Osterpfüicht schwer kontrolheren läßt, verlangen
NEUETE Diözesanbestimmungen m1T Kecht, daß och andere erschwerende Umstände
dazukommen mussen, 71 Beispiel notorischer Nichtbesuch des Gottesdienstes,
öffentlich bekannte glaubens- un:! kirchenfeindliche Kinstellung (vgl. dazu diese
Zeitschrift, 106 Jg., 1953, I  9 207

Wenn das kirchliche Begräbnis verweıgert werden soll, ist wegen der oft weıtrel-
henden Folgen seıtens des Seelsorgers große--Klugheit notwendig. Be1i aller grund-
sätzlichen Festigkeit mMmuUussen auch die mildernden Umstände berücksichtigt werden.
Vor allem muß als V oraussetzung für die Verhängung dieser VO Volk alg besonders
schwer empfundenen Strafe auf Seıite des Schuldigen eiINe geEWISSE contumacıa gegeben
ein. Die unter die Bestimmung des AIl 1240, 1, fallenden Personen gehen des
kirchlichen Begräbnisses dann verlustig, wWeLiNl s1e VOTLT dem Tode nıcht irgendwel-
che Zeichen der Keue gegeben haben („nIs1 ante inoriem alıqua dederıint poen1-
tentiae sıigna”). Die Verweigerung des Begräbnisses ist Ja die Sühne für die sträfliche
Willenshaltung des Verstorbenen.

W as DU. einzelnen unter diesen „poenitentiae signa” verstehen ist, wird
VOo Gesetzbuch nıcht mehr näher bestimmt und muß der kirchlichen Praxıs, der
Lehre der Theologen Un etwaıgen Diözesanbestimmungen entnommen werden.
Wenn solche Personen VOL dem 'Tode versehen wurden, das heißt, die heiligen Sakra-
mente empfangen haben, ist die Sache klar uch wenn S1e wenigstens die Bereitschaft
azıu geze1gt haben, indem sS1e ZU Beispiel nachweıisbar selbst den Priester verlangt
haben, können die geforderten „poenıtentiae ..  sıgna als gegeben an gCENOMMECH werden.
Als Beispiel vergleiche „Kirchengebote un kirchliche Verordnungen” für die Diözese
Linz „Diejenigen, die VOoOr dem Tode wenıgstens den Wiıllen ZU. Sakramenten-
empfang ezeigt haben, indem G1€ nachweısbar selber den Priester rufen heßen, können
kıirchlich beerdigt werden“” (S 15) Dasselbe gilt auch vonxn Personen, 1€ praktische
Folgerungen SCZOSCH, ZU Beispiel die Anordnung der Verbrennung ihrer Leiche
wıderrufen, eın Konkubinat aufgegeben, Schritte Urdnung der Ehe unternommen
oder sich dazu wenıgstens bereit erklärt haben Diese Aufzählung erhebt keinen
Anspruch auf Volilständigkeit. Es sınd sicher auch och andere „poenıtentiae signa”
denkbar. Die Formuhierung des K anons 1äßt einen größeren Spielraum.

Wenn jemand die Verbrennung seiner Leiche angeordnet hat, genuü der Umstand,
sich während seines Lebens eLwWwAas relig1ös betätigt hat, oder die Vermutung,

habe vielleicht 1m etzten Augenblick seinen W illen geändert, nicht. Da über diesen
vermuteten Wiıderruf nıchts Siıcheres bekannt ist, ist klar, daß 1m äußeren KForum
nıcht berücksichtigt werden kann (vgl Instr. des HI Offiziums über die Leichenver-
brennung VO. Juni 1926;: 283) Unter den Wünschen { das
kommende 11 Vatikanische Konzil begegnet wiederholt auch der ach Modifizierung
bzw. Neuordnung des Verbotes der Leichenverbrennung. un wıevweılt die Kirche
diesem Wunsche Rechnung tragen wird, bleibt abzuwarten. Der F daß _atho-
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liken, die Konkubinat oder ı[} nıcht kirchlich geordneten Ehe leben,
aber auch 106 chlıche Ehe chließen könnten, mıt den heiligen Sakramenten Ver-
sehen werden sollen, wurde VO. Verfasser ı dieser Zeıitschrift früher schon einmal
usführlich behandelt (vgl. Jg.,; 1950, 11, SÖ 135 Krgänzend sCc1 azu bemerkt,
daß Irauungen auf dem Kranken- oder Sterbebett heute nıcht mehr sooft IN -
CL werden. Wenn mıt dem sicheren Tod rechnen ıst, nımmt 1INnan die Irauung

allgemeinen Fa  e dann VOTr, we Beruhigung des Gewissens oder Beseitigung
C1ON€es ÄArgernisses notwendig ist. uch außerhalb dringender Todesgefahr begnügt IN
S1C. häuhig mıt dem Versprechen, die Kheangelegenheıt ach Wiedergenesung
sobald als möglich Ordnung gebrac wıird Am besten ist CS, wenn der Kranke
1€Ss schriftlich oder VOLF ZwWC1 Zeugen erklärt (vgl one Gesetzb der lat ırche,
{1? 104 Vermeersch Creusen, KEpıtome Iur Can 117 117) Wesentlich schwieriger
IS der andere Hall CR undispensierbaren Ehehindernisses (z igamen
1106 kıirchliche Eheschließung und meıs auch 100e egelung auf der ruder-Schwester-
Basıs nıcht möglich ist Wenn gutiehn ıllens augenblicklich kein Ausweg aıchtbar
IST, wırd 1a be1ı wirklich ernster Erkrankung doch diıe Sakramente spenden können,
wenn der ranke Yehltritt bereut und ernstlich verspricht (womöglich schrıft
hch oder VOLT Wel Zeugen), die nächste sich ergebende Gelegenheıit ZU. Ordnung der
Sache benützen. Manchmal ommt chneller C1iN! öglichkeıt, als INnNan zunächst
erwarten kann Näheres ı dieser Zeitschrift A z Ö.; 133 Die nstruktion der
Österreichischen Bischofskonferenz „De usu abusu matrımonn!]“* enthält ı
Anhang folgenden Passus: „In schwerer Krankheit, Jodesgefahr kann eın

Zivilgetrauter undispensierbaren Hıindernis absolviert werden, wWwWenn

sıch VO  — der Tau oder, falls 1€s nıcht gleich möglich IST, ıhr nıcht weıler
verkehrt und VOTLT Zeugen erklärt, daß e1Ne6e 'Tat bereut, e1Ne Zivilehe als nıcht

\Recht bestehend betrachtet und das Ärgernis gutzumachen verspricht. hne e1IN!
solche Erklärung könnte nıcht S den Sakramenten zugelassen und auch nıcht
kirchlich beerdigt werden“ (S 64) Dasselbe galt natürlich auch von 1Der Tau
dieser Lage Manche der nıcht kırchlich Verheirateten leiden darunter, besonders
auch unter dem Ausschluß vVon den Sakramenten Bei diesen wird nıcht Izu
schwer SCIN, „aliqua oenıtentıae S19a festzustellen

Die Letzte Ölung, die 106 Be tlosen gespendet wurde, befreit nıcht VO.  5
der Strafe der Verweigerung des kirc.  en Begräbnisses, da hıer  in nıcht das not-
wendige Zeichen der Reue erbliekt werden kann Das gilt mehr wWeLN das
Sakrament bereits klinisch Toten unter der Annahme des latenten ens
gespendet wurde Etwas anderes Warl' €cS, WennNn jemanı VOr dem Eintnitt der ewubt-
losigkeit Zeichen der Reue gegeben, ZU. Beispiel nach dem Priester Ver.: hätte.
Da heute die meısten Schwerkranken iı die Krankenhäuser gebracht werden, ıst
Pflicht der dortigen Seelsorger, gegebenenfalls das Wohn- bzw. Begräbnispfarramt
ZU verständigen.

Für den Beweis, daß Verstorbener VOr dem Tode Zeichen der Reue gegeben
hat, genügt ach Ansıcht der Autoren schon e1n glaubwürdiger Zeuge (vgl Cappello

M., De Censuris*, 1 158) Die Bestimmung des Can. 1791, L daß e1Nn CINZISCT
Zeuge für 1Den vollgültigen Beweis nıcht SCHNUSC, scheint Nur für den Fall gelten,
daß der Zeugenaussage für jemanden e1in Nachteil oder Schaden erwächst, nıcht
aber für andere Fälle (vgl. die von der Bestimmung des all, 179L1, 1, abweichenden
Sonderregeln der Cannn 779 und 800 Bezeugung der Taufe un Firmung; Ca.  > 1159
CLT3I Konsekration oder Benediktion Ortes) Hieher rechnen die Autoren auch
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den WKall daß e1in CINZISCI euge bekundet, ec1inH Sterbender habe VOT sSCeC1NEIM Tode
Zeichen der Reue gegeben Zum Nachweis der Reue genugt 111er das Zeugnis des
Priesters, der dem Sterbenden Beıstand geleistet hat Dieser gilt S:  INNe des CHa.  5 1791

1, als „„LESTIS qualificatus deponat de rebus officio gestis””. Damıt das Beıicht-
siegel nıcht Gefahr kommt, wird sıch der Priester gegebenenfalls dıe Erlaubnis
ZU.  in entsprechenden ekanntmachung geben lassen.

Besteht bezüglıch der Gewährung oder Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses
e1in Zweifel ist nach CL 1240 wenn die eıt rlaubt der Ordinarıus
eiragen Ist die Lage eindeutig, muß der Pfarrer selbst entscheıden, da ıhm die
näheren Umstände besten bekannt SIN! In besonders kritischen YFällen könnte

siıch auch 711  I Deckung das Ordinarıia wenden, unnn S1C. nıcht dem erdac
der Willkür ausSszuseizen Wichtig el ISt daß der kirchlichen Behörde e1in

objektiver Tatsachenbericht des Pfarramtes vorgelegt wird Bel YFortbestehen des
Zweifels ist ach dem Grundsatz handeln: „In dubio Pro CcOoO,:GG Die Leiche kann
kırchlich begraben werden, aber S daß c1H Argernis hıntangehalten wiıird (can. 1240,
2 Dazu kann notwendig SCIMH, daß das egräbnis Sanz einfach gestaltet wird.

Wo das VO  e dem Verstorbenen Lebzeiten gegebene Argernis nıcht durch 106

öffentliche Bekehrung, ZU Beispiel öffentlich ekannten Empfang der Sakramente,
gutgemacht IST, 1sSt dieses auf andere W eıse beseıtigen, gewÖ  ch UrCcC.
in wels Grabe, wodurch das chliche Begräbnis VOTLr der Pfarrgemeinde gerecht-
fertigt wırd

Linz a.d. D Obernhumer

Mitteilungen
Probleme der Bıbelübersetzung Bemerkungen ZU. Guardini-Psalter Unter den

Desiderata für das kommende Konzıl Ört b stärksten den unsch ach 1Der

deutschsprachigen Volksliturgie efür Cc1I Konzil F 1C. zuständig 15 und ob
diese sıcher sehr schwierige Frage nıcht auf anderem Wege vıel einfacher os. WAarc,
bleibe dahingestellt. oder S  > die deutschsprachige Liturgie scheint keine Utopie
der nächsten ahrtausende A SC1INH, ist vielmehr greifbare ähe gerückt. Damıit
erhebt sıich aber dıe Frage ach dem rechten Bibeltext VWelche der viıelen Über-
setzungen wird ı den Rang der gottesdienstlichen Sprache erhoben ? Daß viele
Übersetzungen gibt, Ist kein Mangel, sondern Gegentel eln Zeichen stark pul-
sıerenden Lebens. Im Neuen Testament geht diese Vielfalt bis die Anfänge der
Kvangelien zurück Schon Papıas vVon Hierapolıs berichtet, Matthäus die Logien
des Herrn ım „hebräischenDialekt zusammenstellte und jeder S516, gut 6S konnte,
„interpretierte” (übersetzte uch Lukas wel1S auf C111 Vielfalt schon vorhandener
„Kvangelien“ och aus der Vielfalt wurden DU  b die er vangelien den Kanon
aufgenommen un!' formten dadurch den Gottesdienst der Kırche uch Begınn
der lateinıschen Liturgie stand e1N!| Vielfalt VOoO  > Schriftübersetzungen. Es dauerte
sehr lange, bis sich die Vulgata als Normtext durchgesetzt hatte. Im Übergangszeit-
alter deutschsprachigen Liturgie sıch die gleiche Vielfalt VO.  5 Bibel-
übersetzungen VOT. Das gleiche gilt eLwa auch für den französischen Sprachraum,

äahnlıche Bestrebungen vorherrschen. Welche der existierenden Übersetzungen
wird also Liturgiesprache ?


